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Regeste

versuchte vorsätzliche Tötung, Fahren in fahrunfähigem Zustand (Motorfahrzeug,
alkoholisiert)

Erwägungen

E. 1
Vorhalt

Dem Beschuldigten wird in Anklageschrift (nachfolgend AKS) Ziff. 1.1 folgender
Lebenssachverhalt zur Last gelegt:

«1.1.Versuchte vorsätzliche Tötung (Art. 111 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB), evtl. schwere
Körperverletzung (Art. 122 StGB)

begangen am 28.01.2014, ca. 15:35 Uhr, in [...], zum Nachteil von C.___, v.d. RA Serge
Flury, indem der Beschuldigte mit Wissen und Willen vorsätzlich versuchte, den
Geschädigten mit einem Teppichmesser zu töten. Da der Erfolg ■ der Tod des
Geschädigten ■ nicht eingetreten ist, ist es beim Versuch geblieben.

E. 1.1
Versuchte vorsätzliche Tötung (Art. 111 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB), evtl. schwere
Körperverletzung (Art. 122 StGB) begangen am 28.01.2014, ca. 15:35 Uhr, in [...], zum
Nachteil von C.___, v.d. RA Serge Flury, indem der Beschuldigte mit Wissen und Willen
vorsätzlich versuchte, den Geschädigten mit einem Teppichmesser zu töten. Da der Erfolg –
der Tod des Geschädigten – nicht eingetreten ist, ist es beim Versuch geblieben.
Eventualiter begangen, indem der Beschuldigte den Geschädigten mit Wissen und Willen
vorsätzlich lebensgefährlich verletzt hat. Konkret begab sich der Geschädigte zum späteren
Tatort, um dort Waren abzuliefern. Aufgrund eines Wendemanövers, welches der
Geschädigte mit seinem Lieferwagen auf dem dortigen Vorplatz und dem angrenzenden
Trottoir vornahm und der daraus resultierenden vorübergehenden Behinderung des
Beschuldigten, welcher sich auf dem Trottoir befand, kam es in der Folge zu einer verbalen
Auseinandersetzung zwischen den beiden. Darauf lief der Beschuldigte zusammen mit
einem Nachbarn zum westlich gelegenen Parkplatz, derweil der Geschädigte seinen
Lieferwagen auf dem Parkplatz vor der Liegenschaft […] Nr. 14 parkierte. Kurze Zeit
später kam der Beschuldigte mit dem Nachbarn vom westliche gelegenen Parkplatz zurück,
worauf es, als sie auf Höhe des abgestellten Lieferwagens waren, erneut zu einer erst
verbalen und dann tätlichen Auseinandersetzung zwischen dem Beschuldigten und dem
Geschädigten. Der Beschuldigte entfernte sich sodann zunächst erneut kurz vom späteren
Tatort, begab sich zu seinem unweit entfernten, vor der Liegenschaft […] Nr. 14 parkierten,
Personenwagen und entnahm daraus ein Teppichmesser. Anschliessend ging er, dieses in



der Hand haltend, zurück zum Geschädigten und fügte ihm eine 13 cm lange Schnittwunde
an der linken Halsflanke sowie eine weitere Schnittwunde am rechten Oberschenkel zu.
Ohne sich um den Geschädigten zu kümmern, verliess der Beschuldigte den Tatort und
versteckte das Teppichmesser in einem Gebüsch neben seinem Personenwagen vor der
Liegenschaft […] Nr. 13. Als Folge der durch den Beschuldigten zugefügten
Schnittverletzung am Hals und am rechten Bein des Geschädigten bestand bei diesem eine
konkrete Lebensgefahr, welche nur mit einer sofortigen ärztlichen Intervention abgewendet
werden konnte. Durch die Verletzung am Hals erlitt der Geschädigte eine vollständige
Durchtrennung des linken Zwerchfellnervs, eine vollständige Durchtrennung der linken
äusseren Halsvene, eine unvollständige Durchtrennung des linken Halswendemuskels und
eine unvollständige Durchtrennung des links von der Halswirbelsäule zur obersten Rippe
reichenden Muskels und durch die Verletzung am Bein eine unvollständige Durchtrennung
der Längsmuskulatur an der Innenseite des rechten Oberschenkels. Der Beschuldigte
musste wissen, dass Schnittverletzungen mit einem Teppichmesser im Halsbereich und am
Oberschenkel des Opfers tödliche Folgen haben können. Indem er dennoch handelte, nahm
er den Tod des Geschädigten zumindest in Kauf. Da der Todeseintritt ausgeblieb, blieb es
beim Versuch. Eventualiter hat der Beschuldigte dem Geschädigten mit dem
Teppichmesser lebensgefährliche Verletzungen zugefügt, welche er zumindest in Kauf
nahm.» 2. Aussagen des Geschädigten

E. 2
Aussagen des Geschädigten

E. 2.1
Der Geschädigte wurde am Tattag zum ersten Mal polizeilich befragt (AS 253 ff.). Er führte
aus, dass er auf den Platz fahren wollte, um Zeitungen auszuliefern. Er stelle das Auto in
der Regel auf der Schräge zur Tiefgarage hin, um seine Kisten auszuladen. Er habe
rückwärts in die Lücke fahren wollen. Es seien zwei ältere Männer auf dem Trottoir
gestanden. Da sie nicht weitergelaufen seien, habe er ein Handzeichen gemacht. Es habe
dann eine Diskussion gegeben. Einer sei an die Fahrertüre gekommen und habe ihm die
Faust gezeigt. Er habe sich bedroht gefühlt und die Person weggeschubst. Er habe dann
ausgeladen und die Person sei mit einem Messer auf ihn zugekommen. Er habe sich bedroht
gefühlt und geschrien und die Person immer wieder weggeschubst. Plötzlich seien zwei
Jüngere gegen ihn gekommen und hätten mit den Fäusten auf ihn eingeschlagen. Plötzlich
habe er einen Schmerz am Hals und dann auch am Bein gespürt. Ein Messer habe er nie
gesehen und auch nicht gespürt. Er habe dann die Polizei angerufen.

Die eine Person habe ihn gehalten, nur eine Person habe ihn geschlagen.

Das Messer habe er beim älteren Mann gesehen. Er habe nicht mitbekommen, wer ihn
gestochen habe.

E. 2.2
Anlässlich der polizeilichen Einvernahme vom 14. Februar 2014, an welcher ein Vertreter
des Beschuldigten teilnahm (AS 305 ff.), führte der Geschädigte als Auskunftsperson aus,
dass er Werbeprospekte habe abladen wollen. Er habe zu diesem Zweck mit seinem PW
rückwärts zur Garage hinunter fahren wollen. Auf dem Trottoir seien zwei ältere Herren
gestanden, so dass er nicht zur Abladestelle habe fahren können. Er habe diesen mit einem
Handzeichen klar machen wollen, dass sie zur Seite gehen sollten. Sie seien jedoch stehen



geblieben und einer der Männer sei mit einer vor der Brust gehaltenen Faust zur Fahrertüre
getreten, worauf es zu einem Streit gekommen sei. Er sei dann ausgestiegen; er habe sich
bedroht gefühlt und habe den Mann mehrmals gebeten, von ihm Abstand zu halten. Da er
nicht reagiert habe, habe er ihn mit beiden Händen zurückgeschubst, wodurch er auf die
Strasse gefallen sei. Darauf sei er wieder in sein Auto gestiegen und er sei zur Abladestelle
gefahren. Als er die letzte Kiste abgeladen gehabt habe, sei der gleiche Mann mit einem
Cuttermesser mit geöffneter Klinge auf ihn zugekommen. (Auf Frage) Nein, das Messer
habe der Mann bei der ersten Auseinandersetzung auf der Strasse noch nicht in der Hand
gehabt. Er habe den Mann spät gesehen; das Messer habe er sofort gesehen und den Mann
aufgefordert, Abstand zu halten. Der Mann sei immer näher gekommen. Er habe den Mann
darauf ein erstes Mal mit seinen Händen weggeschubst und ein zweites Mal habe er ihn mit
dem rechten Arm und dem rechten Bein zurückgedrängt. Darauf sei der Mann in ein Beet
gefallen. Unmittelbar darauf seien zwei jüngere Personen auf ihn zu gerannt. Die eine
Person habe ihn gehalten, die andere habe auf ihn eingeschlagen, ins Gesicht. Darauf sei er
bewusstlos geworden. Als er wieder zu sich gekommen sei, habe er am Hals und
Unterschenkel sehr stark geblutet. Darauf habe er die Polizei angerufen.

Der Geschädigte führte aus, dass er die Männer auf dem Trottoir sicher mit erhobener
Stimme habe dazu bewegen wollen, weiter zu gehen, damit er durchfahren könne. Es sei
15:30 Uhr gewesen, er habe um 16:00 Uhr Feierabend gehabt. Er habe aber keine
Schimpfwörter oder Beleidigungen geäussert.

Er sei geschnitten worden, als er bewusstlos gewesen sei. Er könne nicht sagen, wer ihn
geschnitten habe. Der ältere Mann habe ein älteres Cuttermesser oder Teppichmesser in den
Händen gehabt. Die Messerklinge sei etwa 1 cm hervor gestanden.

Der Vorfall mit dem Messer habe sich beim Garagentor ereignet. An der linken Seite des
Busses und in der Fahrerkabine habe es Blut gehabt, weil er anschliessend die Adresse der
Polizei und das Natel gesucht habe.

Als er nach der Bewusstlosigkeit wieder zu sich gekommen sei, sei er beim Garagentor
gelegen.

E. 2.3
Am 26. November 2015 wurde der Geschädigte von der Staatsanwaltschaft in Anwesenheit
des Beschuldigten und seines Verteidigers als Auskunftsperson befragt (AS 334 ff.). Dabei
schilderte er das Geschehen wie folgt:

Er habe mit seinem PW auf der Strasse leicht ausgeholt, weil er rückwärts zur Garage haben
fahren wollen, um Werbeprospekte abzuladen. Auf dem Gehweg seien zwei ältere Personen
gestanden. Er habe warten wollen, bis diese weitergehen würden. Es sei zu einer Diskussion
gekommen und der Beschuldigte sei mit gehobener Faust zur Fahrerseite gekommen und
habe ihn bedroht. Er sei ausgestiegen und habe den Mann mit beiden Händen
zurückgeschubst, so dass dieser auf die Strasse gefallen sei. Darauf sei er wieder ins Auto
gestiegen und sei rückwärts zur Garage gefahren, um auszuladen. Kurz bevor er damit
fertig gewesen sei, sei der Beschuldigte mit einem Messer in der Hand auf ihn zugekommen
und habe ihn bedroht. Er habe ihn drei Mal zurückgeschubst und gestossen, wobei der
Beschuldigte zweimal in ein Beet gefallen sei. Nachdem der Beschuldigte zum zweiten Mal
gefallen sei, seien zwei jüngere Personen auf ihn zu gerannt und es sei sofort auf ihn
eingeschlagen worden. Die beiden hätten ihn an die Garage gedrückt. Er habe einen Schlag
an die Schläfe erhalten und sei kurz weg gewesen, also bewusstlos. Als er wieder zu sich



gekommen sei, habe er stark am Bein und am Hals geblutet. Er sei zu seinem Fahrzeug
gegangen und habe in der Führerkabine sein Handy geholt, um die Polizei anzurufen. Eine
der beiden jüngeren Personen sei dann gekommen und habe ihm seine Hilfe angeboten.

Der Geschädigte führte aus, dass er dadurch, dass er den Beschuldigten geschubst habe und
dieser zweimal in ein Beet gefallen sei, vielleicht eine Vorwärtshaltung gehabt habe. Er sei
aber nicht in einer bedrohlichen Art über ihm gestanden. Er habe den Beschuldigten nicht
am Kragen gepackt. Er habe den Beschuldigten auch nicht beschimpft.

Als er wieder zu sich gekommen sei, habe er sich teilweise angelehnt, teilweise liegend bei
den Werbeprospekten befunden, die er vorher abgeladen gehabt habe.

Der Geschädigte führte im Weiteren aus, dass ihm die Verletzungen zugefügt worden seien,
als er bewusstlos gewesen sei. Er habe kein Näherkommen des Messers an seinen Körper
oder die Stiche und Schnitte bemerkt, sonst hätte er sich gewehrt.

Als die beiden Zeugen gekommen seien, sei der Beschuldigte gelegen.

E. 2.4
Anlässlich der erstinstanzlichen Hauptverhandlung vom 23. Januar 2018 (O-G AS 85 ff.)
bestätigte der Geschädigte seine bisherigen Aussagen. Er führte aus, dass er nach seiner
Meinung bewusstlos gewesen und erst wieder zu Bewusstsein gekommen sei, als er stark
geblutet habe.

Der Beschuldigte sei mit dem Messer mit offener Klinge in der rechten Faust auf ihn
zugekommen. Er habe ihn immer wieder weggestossen. Nach dem dritten Mal Wegstossen
seien E.___ und F.___ (die beiden jüngeren Personen) gekommen und hätten ihn
weggedrückt. Da habe er seiner Meinung nach den Schlag an die Schläfe bekommen und
sei bewusstlos gewesen. Der Beschuldigte sei auf das Bord gefallen, als er ihn zum zweiten
Mal weggestossen habe.

Er habe den Beschuldigten am Oberkörper (Brust/Schulter) mit beiden Händen
weggestossen. Die Arme von A.___ seien dann eingeknickt gewesen. In welcher Höhe die
gewesen seien, wisse er nicht mehr. Der Beschuldigte sei erst beim zweiten Mal auf das
Bord gefallen. Dann sei der Beschuldigte mit gebeugtem Arm auf ihn zugekommen, wobei
das Messer in Brusthöhe auf ihn (Privatkläger) gerichtet gewesen sei. Er könne sich an die
Situation, die F.___ geschildert habe, erinnern. Das sei beim dritten Mal zurückstossen
gewesen. Er sei die ganze Zeit in einer gebückten Stellung gewesen. Der Beschuldigte sei
unten in der Hocke gewesen und wieder aufgestanden. Er habe den Beschuldigten wieder
weggestossen und dieser sei hingefallen. Er habe gewollt, dass der Beschuldigte liegen
bleibe. Er (C.___) sei in einer vorgebeugten Stellung gewesen. Er habe den Beschuldigten
nicht festgehalten, sondern nur versucht, ihn wegzustossen.

Weiter sagte der Geschädigte aus, die beiden Heckflügeltüren seien offen gewesen. Die
linke Türe sei dann zugeschlagen worden. Er habe sich bedrängt gefühlt, weil der
Beschuldigte mit dem offenen Messer auf ihn zu gekommen sei. Er habe aus dieser Enge
raus wollen. Deswegen habe sich das Geschehen auf die Seite verlagert, auch weil er den
Beschuldigten weggestossen habe.

E. 3
Aussagen von Drittpersonen



E. 3.1
G.___

G.___ hielt sich mit dem Beschuldigten auf dem Trottoir auf, als der Geschädigte mit
seinem Lieferwagen heranfuhr.

E. 3.1.1
Anlässlich der polizeilichen Einvernahme vom 28. Januar 2014 (AS 236 ff.) führte er als
Auskunftsperson aus, dass er mit dem Beschuldigten auf dem Trottoir gestanden sei. Er
habe ihm am Vorabend etwas geholfen und habe eventuell sein Portemonnaie im PW liegen
gelassen. Sie hätten dort nachschauen wollen. In diesem Moment sei der Lieferwagen direkt
auf sie zugefahren und habe sie gegen die parkierten Fahrzeuge gedrängt. Der Chauffeur sei
dann ausgestiegen und auf den Türken (d.h. den Beschuldigten) losgegangen. Er habe
beruhigen wollen und habe gesagt, dass er die Polizei kommen lassen wolle. Der Streit sei
dann vorerst geschlichtet gewesen. Sie seien dann zum Auto gegangen, um nach dem
Portemonnaie zu schauen. Der Chauffeur habe in dieser Zeit seinen Lieferwagen parkiert
und habe begonnen, mit Kisten zu hantieren. Sie seien vom Auto zurückgekommen, ohne
das Portemonnaie gefunden zu haben, und er habe zum Türken gesagt, er solle etwas zum
Schreiben holen, um die Nummer des Lieferwagens aufzuschreiben. Der Deutsche (d.h. der
Chauffeur) habe dann wieder in ihre Richtung «gemotzt». Der Türke sei zu seinem Auto
gegangen, welches unmittelbar vor dem Hauseingang, wo er wohne ([ ] Nr. 13, vgl. Plan
AS 333), parkiert gewesen sei und sei wieder retour Richtung Lieferwagen gekommen. Das
Portemonnaie hätten sie vorher in einem anderen Auto gesucht (es handelte sich dabei um
das Auto des Sohnes des Beschuldigten). Im nächsten Moment habe es beim Lieferwagen
ein Handgemenge zwischen dem Türken und dem Deutschen gegeben. Er habe nicht
gesehen, was genau passiert sei, weil der Fall für ihn erledigt gewesen sei. Erst als andere
Leute zum Lieferwagen gerannt seien, habe er bemerkt, dass wohl etwas passiert sei. Er
habe nie ein Messer gesehen. Erst als alles schon vorbei gewesen sei, als der Deutsche am
Boden gelegen sei, habe der Türke etwas Rotes in der Hand gehabt. Dies könnte ein
Teppichmesser oder Balsamesser gewesen sein. Der Deutsche habe sie mit seiner Attacke
auf dem Trottoir ganz klar provoziert. Für ihn sei das Ganze aber nachher erledigt gewesen.
Der Beschuldigte habe sich als Täter zu erkennen gegeben, als die Polizei die falsche
Person habe verhaften wollen. (Auf die Frage, was der Beschuldigte wohl bei seinem
parkierten Auto gemacht habe, ob er etwas geholt habe) Das wisse er wirklich nicht. Er
habe vermutet, dass sich dieser etwas zum Schreiben habe holen wollen, doch gleichzeitig
habe der Beschuldige einmal gesagt, er habe die Nummer schon im Kopf. Somit wisse er
(G.___) wirklich nicht, was der Beschuldigte im Auto gemacht habe.

E. 3.1.2
G.___ wurde am 13. Februar 2014 ein zweites Mal polizeilich als Auskunftsperson befragt
(AS 288 ff.). Er zeichnete auf einem ihm vorgelegten Plan die relevanten Positionen ein
(AS 295).

Er und der Beschuldigte seien Richtung Parkplatz gelaufen (Position 2), als der
Lieferwagen herangefahren sei und sie in eine Staude gedrängt habe. Es sei dann zum Streit
gekommen, in dessen Verlauf der Deutsche aus dem Fahrzeug gestiegen und den
Beschuldigten geschubst habe. Er habe versucht, zu schlichten und sie zu trennen. Sie seien
dann weiter zum grossen Parkplatz gegangen. Als sie zurückgegangen seien, habe der
Deutsche ein Schimpfwort geschrien, worauf er zum Beschuldigten gesagt habe, er solle ein



Schreibzeug holen, um die Autonummer aufzuschreiben, er werde jetzt die Polizei rufen.
Der Beschuldigte sei darauf zu seinem Auto (AS 295: Position 1) gegangen. Er (G.___)
habe gewartet (AS 295: Position K). Der Beschuldigte sei darauf zurückgekommen und am
Bus vorbei Richtung Garage gegangen, wo sich der Deutsche aufgehalten habe (AS 295:
Position Z). Er habe gehört, «Geh weg mit dem Messer», dies sei etwa zwei oder dreimal
gesagt worden. Er habe nicht gesehen, was vorgefallen sei, weil der Bus nicht durchsichtig
sei. Der Beschuldigte sei anschliessend wieder zurück in Richtung seiner Wohnung ([ ]
Nr. 13) gelaufen, um sein Handy zu holen.

Als der Beschuldigte Richtung Bus gelaufen sei, habe er von hinten gesehen, dass er etwas
Rotes in der Hand gehalten habe.

Als der Deutsche geschrien habe «weg mit dem Messer», seien der Türke und der
Jugoslawe (F.___ und E.___) gekommen.

E. 3.1.3
Anlässlich der erstinstanzlichen Hauptverhandlung wurde G.___ als Zeuge befragt (O-G
AS 91 ff.). Dabei führte er aus, dass ein Auto gekommen sei und sie (den Beschuldigten
und ihn selbst) weggedrängt habe. Der Chauffeur sei ausgestiegen und habe angefangen zu
streiten. Sie seien dann zum Auto des Beschuldigten gegangen, weil sie sein Portemonnaie
(das Portemonnaie von G.___) gesucht und es dort vermutet hätten. Als sie zurückgelaufen
seien, habe C.___ «Sautürk» oder so was gerufen. Darauf sei A.___ zu seinem Auto ■ dort
habe er das Handschuhfach geöffnet ■ und dann zum Lieferwagen gegangen. Er habe dann
nur gehört «weg mit dem Messer, weg mit dem Messer». Er habe die Tat nicht gesehen, nur
das Schreien gehört.

Als sie zum Auto gegangen seien, um das Portemonnaie zu suchen, habe A.___ 100 %
nichts in der Hand gehabt. Er habe bei ihm erst etwas Rotes in der Hand gesehen, als A.___
hinter den Lieferwagen runtergegangen sei. Er habe nicht gewusst, was das sei.

E. 3.2
F.___

F.___ ist einer der beiden jungen Männer, welche während der Auseinandersetzung
zwischen dem Geschädigten und dem Beschuldigten intervenierten.

E. 3.2.1
Anlässlich der polizeilichen Einvernahme vom 28. Januar 2014 (AS 241 ff.) führte F.___
als Auskunftsperson aus, dass er in seiner Wohnung gewesen sei und bei offenem Fenster
eine Zigarette habe rauchen wollen. Er habe gehört, wie jemand gesagt habe «leg das
Messer weg». Darauf habe er gesehen, wie A.___ am Boden gelegen sei. Der andere Mann
habe sich über ihn gebückt. Er sei so schnell wie möglich nach unten gerannt. Dann habe er
gesehen, dass beide Männer wieder gestanden seien. Er habe auch Herrn E.___ gesehen, der
die beiden Männer auseinander genommen habe. Er und E.___ seien dann bei C.___
gestanden. A.___ habe dann wieder auf C.___ losgehen wollen. Er habe dann bemerkt, dass
C.___ am Hals stark geblutet habe. Er habe nicht gesehen, wie A.___ auf den Geschädigten
eingestochen habe.

E. 3.2.2
Anlässlich der polizeilichen Einvernahme vom 14. Februar 2014 führte F.___ aus, der
Vorfall habe sich zwischen dem parkierten Lieferwagen und dem «Gärtchen» ereignet (AS



299). Der Lieferwagen sei rückwärts parkiert vor der Garage gestanden. F.___ zeichnete
den Standort auf einem Lageplan ein (AS 304).

Als der Beschuldigte am Boden gelegen sei, habe sich C.___ über ihn gebeugt und ihn mit
beiden Händen am Kragen gepackt. C.___ sei, leicht nach vorne gebeugt, auf seinen Beinen
gestanden. Herr A.___ sei mit dem Rücken auf dem Bord mit Blick Richtung Lfw gelegen.

E. 3.2.3
Anlässlich der erstinstanzlichen Hauptverhandlung wurde F.___ als Zeuge einvernommen
(O-G AS 100 ff.). Er habe aus seiner Wohnung A.___ am Boden gesehen, C.___ sei auf
ihm gewesen und habe ihn an der Jacke gepackt. Er habe gedacht, A.___ werde angegriffen
und sei nach unten gerannt. E.___ habe die Beiden bereits auseinander genommen gehabt.
Als er C.___ nach hinten gedrückt habe, habe er die Schnittwunde gesehen.

Er habe C.___ nicht geschlagen. Als er bei C.___ gewesen sei, sei dieser nicht bewusstlos
geworden.

A.___ sei am Boden halb sitzend und halb liegend gewesen. C.___ habe sich von oben her
auf ihn abgestützt.

E. 3.3
E.___

E.___ ist der zweite der beiden jungen Männer, welche während der Auseinandersetzung
zwischen dem Geschädigten und dem Beschuldigten intervenierten.

E. 3.3.1
E.___ wurde am 28. Januar 2014 polizeilich als Auskunftsperson einvernommen (AS 245
ff.). Er habe aus seiner Wohnung gesehen, wie der weisse Kombi habe parkieren wollen.
Auf dem Trottoir seien zwei Personen gestanden, die mit dem Chauffeur gesprochen hätten.
Der Chauffeur habe parkiert und sei ausgestiegen. Er habe den Beschuldigten geschubst.
Dann sei es zu einer Schlägerei gekommen. Er sei dann dazwischen gegangen. Einer habe
ein Messer gezückt, darauf sei er weggegangen. Der Chauffeur habe zuerst geschlagen, das
habe er genau gesehen.

Als der Kombi auf das Trottoir gefahren sei, habe er die beiden Personen beinahe
überfahren. Darauf hätten sie zu streiten begonnen.

Er habe kein Messer gesehen.

Auf erneute Frage führte E.___ aus, dass es hinter dem Auto passiert sei. Er habe nur
gesehen, dass der Geschädigte den Beschuldigten geschubst habe, mehr nicht. Er sei auf die
Beiden zugegangen und habe sie von einander weggeschoben. Er habe blutige Hände
gehabt, weil dem Geschädigten Blut runtergelaufen sei.

E. 3.3.2
E.___ wurde am 6. März 2014 zum zweiten Mal polizeilich befragt (AS 315 ff.). Er führte
aus, dass er vom Wohnungsfenster aus gesehen habe, dass der Deutsche zu schnell gefahren
sei und die anderen beinahe überfahren hätte. Er sei ungefähr 40 - 50 km/h gefahren. Dann
habe der Deutsche Herrn A.___ «geschüpft» und dann hätten sie Streit gehabt. Dies sei alles
hinter dem Kombi geschehen. Mehr habe er nicht gesehen. Der Deutsche habe «du dummer
Siech» gesagt.



Er sei hinausgerannt und habe die Beiden voneinander genommen. Als er dazu gekommen
sei, sei A.___ am Boden gelegen; der Deutsche habe ihn weggestossen. Er sei vor F.___ am
Tatort gewesen.

Das Ganze habe sich hinter dem Lieferwagen zugetragen. Herr A.___ sei links vom
Lieferwagen an einem Bord gelegen, als er dazu gekommen sei (AS 319). E.___ zeichnete
die Standorte auf einem ihm vorgelegten Plan ein (AS 324).

Er habe nicht gesehen, dass sich C.___ stehend über den Beschuldigten gebeugt habe, als
dieser am Boden gelegen sei und ihn am Kragen gepackt habe. Er habe auch keine Hilferufe
des Beschuldigten gehört.

E.___ sagte in dieser Einvernahme aber auch aus (vgl. die Antworten auf die Fragen 60 ■
67, AS 321), der Deutsche sei erst dort ausgestiegen, wo er parkiert habe. Er sei direkt auf
den Parkplatz gefahren und habe den Beschuldigten zwei Mal «geschüpft», einmal sei er
nach oben vom Parkplatz gelaufen und das zweite Mal unten. Er habe die beiden getrennt.
Als er dazwischen gegangen sei, habe der Deutsche den Beschuldigten «geschüpft», dann
sei er gefallen und am Boden gelegen.

E. 3.3.3
Anlässlich der erstinstanzlichen Verhandlung wurde E.___ als Zeuge einvernommen (O-G
AS 96 ff.). Er führte aus, dass er aus seiner Wohnung gesehen habe, wie C.___ angefahren
gekommen sei. Er habe dann wieder fern geschaut und könne deshalb nicht sagen, ob C.___
ausgestiegen sei, als er auf der Strasse gewesen sei. Er habe dann gesehen, dass sie sich
angeflucht hätten. Er habe gesehen, dass A.___ zu seinem Auto gegangen sei. Er sei dann
nach unten gegangen. Es sei hinter dem Lieferwagen, ganz rechts bei der Garage, passiert.
Der Lieferwagen habe dort rückwärts parkiert. Er habe die Beiden auseinandergenommen,
dabei sei A.___ auf den Boden gefallen, zuvor seien beide gestanden. Er habe kein Messer
gesehen, er habe auch nicht gesehen, wie es passiert sei. Er habe C.___ im Brustbereich
gehalten und dann Blut an den Händen gehabt. F.___ sei nach ihm dazu gekommen.

Er habe C.___ nicht geschlagen.

E. 4
Aussagen des Beschuldigten

E. 4.1
Der Beschuldigte wurde erstmals am 29. Januar 2014 polizeilich befragt (AS 265 ff.). Er
führte aus, dass er bei seinem Auto mit einem Teppichmesser am Teppich schneiden
gewesen sei. Es sei ein Nachbar gekommen und sie seien gemeinsam auf dem Trottoir
gelaufen. Danach sei ein Auto gekommen und habe angehalten. Der Fahrer habe gefragt,
warum sie so langsam laufen würden. Der Fahrer sei dann rückwärts auf einen Parkplatz
gefahren und ausgestiegen. Er sei auf ihn zugekommen und habe ihn zu Boden gestossen.
Er (der Beschuldigte) habe das Teppichmesser noch in der Hand gehabt. Er habe sich
schützen wollen und habe mit dem Messer herumgefuchtelt. Der Fahrer sei auf ihm
gewesen, er habe um Hilfe geschrien. Es seien dann noch zwei weitere Männer dazu
gekommen, ein Türke und ein Serbe. Dann sei der Fahrer aufgestanden und zu seinem Auto
gegangen, die beiden anderen Männer seien zum Fahrer gegangen. Er habe dann gesehen,
dass der Fahrer blute.



Er sei nach der Auseinandersetzung aufgestanden. Als er das Blut gesehen habe, habe er das
Messer weggeworfen.

Der Mann habe ihn mehrmals geschubst. Beim zweiten Mal sei er hingefallen und habe
dann mit dem Messer gefuchtelt. Im Moment, als er den Mann verletzt habe, sei er am
Boden gelegen. Er habe nicht bemerkt, dass er ihn verletzt habe. Er sei 20 - 40 cm von
dessen Gesicht entfernt gewesen.

E. 4.2
Anlässlich der Einvernahme nach vorläufiger Festnahme durch die Staatsanwaltschaft am
30. Januar 2014 (AS 372 ff.) führte der Beschuldigte aus, er habe sich schützen wollen. Er
sei auf dem Boden gelegen und der andere Mann habe ihn festgehalten. Der andere Mann
sei auf ihm gelegen, als er mit dem Messer gefuchtelt habe. Der Mann habe ihn zweimal zu
Boden gestossen.

Er habe anschliessend drei Mal der Ambulanz telefoniert.

E. 4.3
Am 5. Februar 2014 wurde der Beschuldigte ein weiteres Mal von der Staatsanwaltschaft
befragt (AS 272 ff.). Der Beschuldigte bestätigte, vom Geschädigten umgestossen worden
zu sein. Er sei auf dem Rücken gelegen und habe sich retten wollen. Er habe mit der Hand,
in welcher er das Messer gehalten habe, eine Bewegung gemacht.

Er habe, nachdem er gesehen habe, dass der Geschädigte geblutet habe, die Ambulanz
angerufen. Diese hätten das Telefon abgenommen.

Er habe nicht gesehen, mit welcher Geschwindigkeit der Geschädigte herangefahren sei, er
habe ihn nicht fahren sehen.

Als er auf dem Rücken gelegen sei, sei der Geschädigte auf ihm gewesen und habe ihn an
den Oberarmen gepackt. Er habe niemanden verletzen wollen, er habe die Bewegungen mit
dem Messer aus Angst gemacht. Er sei auf der Strasse am Boden gelegen.

Angesprochen auf die Aussagen von G.___, führte der Beschuldigte aus, dass sie dessen
Portemonnaie im Auto gesucht hätten, bevor der Geschädigte mit dem Lieferwagen auf den
Parkplatz gefahren sei. Es treffe auch nicht zu, dass sich die Situation nach dem ersten
Zwischenfall etwas beruhigt habe.

Der Beschuldigte führte aus, vom Geschädigten keine Schimpfwörter gehört zu haben. Er
(der Beschuldigte) sei nicht, wie dies G.___ ausgesagt habe, zum Lieferwagen gegangen.
Der Geschädigte sei zu ihm gekommen und habe ihn zu Boden gestossen. Er sei in
Richtung seines Autos gegangen, er wisse auch nicht warum, vielleicht weil er Angst vor
dem Geschädigten bekommen habe. Dann habe er bei seinem Auto einen Schritt vom
Trottoir auf die Strasse gemacht und in diesem Moment sei der Geschädigte auf ihn los
gegangen.

G.___ sei nach Hause gegangen, als der Geschädigte sein Fahrzeug parkiert habe.

E. 4.4
Anlässlich der polizeilichen Einvernahme vom 2. April 2014 (AS 325 ff.) führte der
Beschuldigte aus, er und Herr G.___ seien zusammen mit dem PW seines Sohnes (= PW
auf dem grossen Parkplatz) unterwegs gewesen. Da Herr G.___ dabei vermutlich sein
Portemonnaie verloren habe, hätten sie dieses im Auto gesucht, aber nicht gefunden, so dass



sie sich wieder zu seinem Parkplatz der Liegenschaft Nr. 13 begeben hätten. Dann sei Herr
C.___ mit seinem Lieferwagen herangefahren und es sei erst dann zur Auseinandersetzung
gekommen. Herr C.___ sei sehr aggressiv gewesen. Dieser habe ihn gepackt und zu Boden
gestossen. (Auf Vorhalt der anderslautenden Aussagen von Herr G.___ und Herrn C.___,
die übereinstimmend einen ersten Streit auf der Strasse und einen erneuten Streit auf dem
Parkplatz der Liegenschaft Nr. 14 schilderten) Er bleibe dabei, dass das Ganze erst danach
angefangen habe. Er und Herr G.___ hätten darauf praktisch gleichzeitig gesagt, dass sie die
Polizei rufen würden. Er habe aus seinem Auto ein Schreibzeug geholt, um das
Kennzeichen des Lieferwagens aufzuschreiben, und sei anschliessend in Richtung des
Lieferwagens gegangen. Als er vor dem Lieferwagen gewesen sei, sei der Geschädigte auf
ihn zugekommen, habe ihn gepackt und zu Boden gestossen (AS 329). Als die beiden
Zeugen gekommen seien, sei er aber bereits wieder gestanden (AS 330). Der Vorfall habe
sich neben dem Lieferwagen auf dem Parkplatz der Liegenschaft Nr. 14 ereignet. Der
Beschuldigte zeichnete den Standort auf einem ihm vorgelegten Plan ein (AS 333). Auf
diesem Plan ist auch der Standort des eigenen PW des Beschuldigten auf der anderen
Strassenseite eingezeichnet (Liegenschaft Nr. 13).

E. 4.5
Am 26. November 2015 fand die Schlusseinvernahme durch die Staatsanwaltschaft statt
(AS 350 ff.). Der Beschuldigte machte zur Sache keine weiteren Aussagen.

E. 4.6
Anlässlich der erstinstanzlichen Hauptverhandlung (O-G AS 76 ff.) führte der Beschuldigte
aus, dass der Geschädigte bei der ersten Auseinandersetzung nicht ausgestiegen sei. Er habe
nur gedroht, dass er aussteige, und er habe sie angeschrien. Er habe zum Schweizer (G.___)
gesagt, er hole einen Stift und schreibe die Nummer auf, er solle die Polizei rufen. In
diesem Moment habe ihn der Geschädigte am Kragen gepackt und zu Boden gedrückt. Er
sei auf dem Boden gelegen und habe geschrien. Da seien zwei Personen gekommen und
hätten ihm geholfen. Als der Geschädigte diese zwei Personen gesehen habe, habe er von
ihm abgelassen.

Es seien zu seinem Auto, wo er den Stift geholt habe, nur 10 Meter gewesen. Das Messer
habe er, da er vorher Teppiche geschnitten habe, während der ganzen Zeit in der Hand
gehabt. Er habe den Stift genommen und sich dem Geschädigten genähert, damit er die
Nummer aufschreiben könne. Er habe nicht realisiert, dass er das Messer in der Hand halte.
Etwa zwei Meter vor dem geparkten Lieferwagen habe ihn der Geschädigte gepackt. Sie
seien wie umschlungen gewesen. Der Geschädigte habe ihn gelupft und gestossen und auf
den Boden gedrückt.

Er wisse nicht, wie Herr C.___ verletzt worden sei. Er habe von Weitem gesehen, dass Herr
C.___ etwas in der Hand halte; vielleicht habe er sich selber verletzt. Er habe nicht gehört,
dass Herr C.___ gerufen habe: «leg das Messer weg».

Es treffe (entsprechend der Aussagen von G.___) zu, dass sie nach der ersten
Auseinandersetzung im Auto seines Sohnes nach dem Portemonnaie von G.___ gesucht
hätten.

E. 5
Verletzungen des Geschädigten



Am 24. Februar 2014 erstellte das Institut für Rechtsmedizin des Kantonsspitals Aarau im
Auftrag der Staatsanwaltschaft ein Gutachten betreffend die Verletzungen des Geschädigten
(AS 26 ff.; Bilder AS 32 ff.). Die Untersuchungen datieren vom 29. Januar 2014 (AS 37).

Die Gutachter stellten folgende Verletzungen fest (Fotos AS 114 ff.):

Diese Verletzungen seien frisch und könnten dem zur Diskussion stehenden Ereignis
zwanglos zugeordnet werden. Die Verletzungen am Hals und am Bein seien Folge scharfer
Gewalt und entsprächen unter Bezug der Wundmorphologie Schnittwunden. Sie könnten
mit einer herausschiebbaren Klinge eines Teppichmessers verursacht worden sein. Das
Verletzungsbild stehe nicht im Widerspruch zu den Aussagen des Beschuldigten, wonach er
im Moment, als er den Geschädigten verletzt habe, auf dem Boden gelegen sei.

Der Geschädigte habe infolge einer relevanten Abnahme des sauerstofftransportierenden
roten Blutfarbstoffs insgesamt vier Beutel Blut benötigt. Auf Grund der festgestellten
Schnittverletzungen am Hals und rechten Bein habe sich der Geschädigte in
Zusammenschau aller Befunde in einer konkreten Lebensgefahr befunden.

Die Analyse der dem Geschädigten entnommenen Blutprobe ergab eine
Alkoholkonzentration von 0,00 ■ (AS 44).

Im Gutachten wird schliesslich festgestellt, dass am Kopf des Geschädigten keine
Verletzungen feststellbar seien. Seine Angabe, er sei durch einen Schlag bewusstlos
geworden, sei aus rechtsmedizinischer Sicht deshalb nicht nachvollziehbar.

E. 6
Amteiärztliche Untersuchung des Beschuldigten

E. 6.1
Der Beschuldigte wurde noch am Tattag im Untersuchungsgefängnis Olten vom Amteiarzt
Dr. med. [ ] untersucht (AS 25). Der Amteiarzt stellte an der rechten Hand drei
oberflächliche Hautabschürfungen sowie eine glattrandige, nicht klaffende
Schnittverletzung mit einer Länge von 1 cm fest. Weitere Hautschürfungen fanden sich am
linken Handrücken, am rechten Oberschenkel und am rechten Schienbein. An der linken
Ohrmuschel stellte der Arzt einen oberflächlichen Schnitt mit einer Länge von 3 mm fest.
Sämtliche Verletzungen waren oberflächlich und leichtgradig und bedurften keiner
ärztlichen Versorgung (Fotos AS 126 ff.).

E. 6.2
Die Analyse der dem Beschuldigten entnommenen Blutprobe ergab eine
Alkoholkonzentration von 0,56 - 1,06 ■ (AS 49, 51 f.). Die ebenfalls durchgeführte
Haaranalyse lieferte keinen Hinweis auf einen regelmässigen relevanten Alkohol- oder
Drogenkonsum (AS 54 ff.).

E. 7
Teppichmesser (DNA-Spuren, Zustand und Fundort)

E. 7.1
An dem sichergestellten Teppichmesser wurden ab dem Griff und dem Schieberegler der
Klinge zwecks möglicherweise vorhandenem DNA-Material Wattetupfer abgerieben. Die
Auswertung dieser Spuren durch das Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern ergab
ein DNA-Einzelprofil, welches mit dem DNA-Profil des Beschuldigten übereinstimmte



(Spur 14.01508.01; AS 63 f.; Foto des Messers: AS 146 ff.).

E. 7.2
Im Zeitpunkt der Auffindung des Teppichmessers ragte die ausschiebbare Klinge ca. ½ cm
aus der Halterung heraus (vgl. Bild Nr. 58, AS 146). An der Klingenspitze waren wenige
Fasern mit blutverdächtigen Anhaftungen ersichtlich (Spur 14.01508.03, Bild Nr. 58 AS
146). Diese wurden mit Klebeband gesichert (AS 63). Zudem waren an der Klinge ebenfalls
blutverdächtige Anhaftungen ersichtlich (Spur 14.01508.02, Bild Nr. 58 AS 146), welche
mittels einem sterilen Wattetupfer abgerieben wurden. Der Griff und der Schieberegler des
Messers wiesen keine blutverdächtigen Anhaftungen auf (AS 63).

E. 7.3
Mit Verfügung des Instruktionsrichters des Berufungsgerichts vom 2. Juli 2018 wurde die
Auswertung der blutverdächtigen Anhaftung an der Messerklinge des Teppichmessers
angeordnet. Die Auswertung der Spur durch das Institut für Rechtsmedizin der Universität
Bern ergab gemäss Bericht der Polizei Kanton Solothurn vom 2. August 2018 Folgendes:

Aus der sichergestellten DNA-Spur konnte ein inkomplettes Mischprofil erstellt werden.
Dabei entspricht das Hauptprofil den Merkmalen des DNA-Profils des Geschädigten C.___.
Die gering ausgeprägte Nebenkomponente stimmt teilweise mit dem DNA-Profil des
Beschuldigten überein, so dass dieser als Nebenspurengeber nicht ausgeschlossen werden
kann.

Es konnte von Seiten des IRM Bern der Nachweis, dass es sich bei den Anhaftungen um
Blut handelt, nicht erbracht werden. Es sei möglich, dass die festgestellte Menge unter der
Nachweisgrenze liege, dass es seit der Sicherung abgebaut worden sei oder es sich
tatsächlich nicht um Blut, sondern um eine andere Substanz(Korrosionsrückstände, Farbe)
handle.

Wie im Polizeibericht weiter ausgeführt wird, muss ein Messer, mit welchem eine
Schnittverletzung ausgeführt wird, nicht zwingend Blutrückstände aufweisen, weil es bei
einer Schnittverletzung zu einem verzögerten Blutaustritt kommt. Das erstellte DNA-Profil
könne deshalb von Geweberückständen des Opfers herrühren.

E. 7.4
Der Fundort des Teppichmessers ist auf dem Bild Nr. 17 (AS 101) dokumentiert. Es befand
sich auf der gegenüberliegenden Seite der Liegenschaft [ ] Nr. 14 in einem Gebüsch hinter
einer kleinen Mauer, welche den Vorplatz zur Garage der Liegenschaft [ ] Nr. 13 vom Rest
der Umgebung abtrennt.

E. 8
Kleidung des Geschädigten

Der Geschädigte trug im Tatzeitpunkt einen Winterschal aus dickerem Stoff (Sache
14.01516), der unbearbeitet sichergestellt werden konnte (AS 61) und stellenweise
Blutanhaftungen sowie in einem der blutbehafteten Bereiche drei Lochbeschädigungen
aufwies (AS 61 und Bilder Nr. 47 und 48 AS 135 f.). In Bezug auf die weiteren
Kleidungsstücke (Oberteil, Jeanshose) des Beschuldigten mit zum Teil massiven
Blutanhaftungen wird auf die fotografischen Aufnahmen verwiesen (AS 137 -145). Diese
Kleidungsstücke wurden durch die Rettungskräfte auf- bzw. zerschnitten (vgl. AS 62).



E. 9
Tatrekonstruktionen

Am 10. Dezember 2014 führten die Staatsanwaltschaft und die Polizei Tatrekonstruktionen
gemäss den Aussagen des Geschädigten, des Beschuldigten sowie der anwesenden
Drittpersonen (F.___, E.___, G.___) durch (Fotodokumentationen AS 157 ff.).

E. 10
Auswertung des Mobiltelefons des Beschuldigten

Die Auswertung der Handy-Nummer des Beschuldigten ergab, dass mit dieser Rufnummer
am 26. Januar 2014 um 15:49 Uhr und 15:53 Uhr zweimal die Notruf-Nummer 144
angerufen wurde (AS 220 ff.; die Handy-Uhr war auf die UTC-Zeit eingestellt, deshalb ist
eine Stunde hinzuzuzählen).

E. 11
Beweiswürdigung und Beweisergebnis

E. 11.1
Der Geschädigte hat das Kerngeschehen mehrmals gleich geschildert. Demnach spielte sich
die Auseinandersetzung mit dem Beschuldigten in zwei Phasen ab. Der Geschädigte stellte
seine Rolle nicht in ein ausschliesslich günstiges Licht, räumte er doch ein, dass er die
beiden Männer auf dem Trottoir sicher mit erhobener Stimme aufgefordert habe, weiter zu
gehen, damit er durchfahren könne. Er sagte auch aus, dass er den Beschuldigten mehrmals
zu Boden gestossen habe, wobei er vorher bedroht worden sei. Immerhin gab er aber damit
zu, zuerst tätlich geworden zu sein. Der Geschädigte fiel auch nicht durch einen
übermässigen Belastungseifer auf, führte er doch während des ganzen Verfahrens aus, er
müsse verletzt worden sein, als er bewusstlos gewesen sei, weil er nicht bemerkt habe,
wann und wie er verletzt worden sei. Eine konkrete Belastung des Beschuldigten durch den
Geschädigten erfolgte somit nie. Es ist denn auch kein Grund für eine falsche Belastung
ersichtlich, weil sich der Geschädigte und der Beschuldigte nicht kannten.

Die Aussagen des Geschädigten sind glaubhaft. Eine Einschränkung ist allerdings in Bezug
auf seine Schilderung der letzten Phase des Vorfalls zu machen: Die Aussage des
Geschädigten, er sei von dem einen bzw. beiden jungen Männern im Bereich des Kopfes
und des Gesichtes geschlagen worden, lässt sich mit den Aussagen der anderen Befragten
und vor allem mit den rechtsmedizinischen Erkenntnissen (vgl. Gutachten vom 24.2.2014
und vorstehende Ziff. II.5, in fine) nicht in Einklang bringen und ist offensichtlich
unzutreffend. Dies stellt aber nicht die Glaubhaftigkeit seiner anderen Angaben in Frage. Es
lässt sich daraus lediglich der Schluss ziehen, dass der Geschädigte in diesem Stadium des
Geschehens aus nachvollziehbaren Gründen ■ er erlitt aufgrund der Schnittverletzungen
innert kurzer Zeit einen massiven Blutverlust ■ ausser Stande war, die Handlungsakte klar
zu erfassen und einzuordnen.

E. 11.2
Es gibt auch keinen Anlass, an der Glaubhaftigkeit der Aussagen von G.___ zu zweifeln.
G.___ ist zufolge langjähriger Nachbarschaft ein Bekannter des Beschuldigten. Auch er
machte in den zwei Einvernahmen bei der Polizei und anlässlich der erstinstanzlichen
Verhandlung weitestgehend gleiche Aussagen. Die Aussagen von G.___ sind, da er sich
während der ganzen Zeit in nächster Nähe vom Tatgeschehen aufhielt, er mit keiner



beteiligten Person eng verbunden ist und persönlich nicht direkt in das Geschehen involviert
war, als die zuverlässigsten und glaubhaftesten Aussagen zu qualifizieren.

E. 11.3
F.___ und E.___ haben das Geschehen nur bruchstückhaft wahrgenommen. Beide führten
aus, sie hätten aus einem Wohnungsfenster die Auseinandersetzung zwischen dem
Geschädigten und dem Beschuldigten beobachtet. Beide rannten dann nach unten, um die
Streitenden auseinander zu nehmen und haben deshalb die Auseinandersetzung nicht in
ihrer ganzen Länge aus eigener Wahrnehmung mitbekommen. Die Aussagen von E.___
lassen viele Widersprüche erkennen und sind unglaubhaft. Besonders deutlich zeigte sich
dies, als er am 28. Januar 2014 in ein und derselben Einvernahme zum einen ausführte,
einer habe ein Messer gezückt, worauf er (E.___) weggegangen sei, und zum anderen zu
Protokoll gab, gar kein Messer gesehen zu haben (vgl. vorstehende Ziff. II.3.3.1). Auch in
Bezug auf andere wesentliche Aspekte sind seine Aussagen widersprüchlich. So will er nur
ein «Schubsen» des Geschädigten gegenüber dem Beschuldigten gesehen haben, obwohl er
auch ausführte, den Kombi bereits beim Parkieren auf dem Trottoir wahrgenommen zu
haben. Abweichend hierzu führte er in einer späteren Einvernahme aus, der Deutsche sei
direkt auf den Parkplatz gefahren. Anlässlich der erstinstanzlichen Hauptverhandlung
räumte er schliesslich erstmals ein, nicht den ganzen Handlungsablauf beobachtet zu haben:
Er habe, nachdem er den Geschädigten mit dem Lieferwagen heranfahren gesehen habe,
wieder TV geschaut. Auf die Aussagen von E.___ kann folglich im Rahmen der
Beweiswürdigung nicht abgestellt werden.

E. 11.4
Wie bereits dargelegt, nahm auch F.___ nur einzelne Fragmente des gesamten Geschehens
wahr. Im Unterschied zu E.___ legte er dies aber von Anfang an offen. Er wies stets darauf
hin, was er selbst gehört und gesehen und was er bloss im Nachhinein von Dritten
vernommen hat (vgl. insbesondere AS 243). Zum Kerngeschehen sagte er grundsätzlich
gleich aus. Während in den Aussagen von E.___ Widersprüche auszumachen waren,
bezogen sich die unterschiedlichen Angaben von F.___ eher auf Nuancen. So führte er im
Rahmen einer polizeilichen Einvernahme aus, der Beschuldigte sei am Boden gelegen und
der Geschädigte habe sich über ihn gebückt. An der erstinstanzlichen Hauptverhandlung
verwies der Zeuge F.___ auf das Gefälle am Tatort und beschrieb die Position des
Beschuldigten als «halb sitzend, halb liegend» (O-G Z. 119 AS 103). Die Aussagen von
F.___ erweisen sich als glaubhaft, so dass darauf grundsätzlich abgestellt werden kann.

E. 11.5
Der Beschuldigte machte in mehreren Punkten widersprüchliche Aussagen. So schilderte er
in den ersten Einvernahmen das Geschehen jeweils einphasig: Der Geschädigte sei
ausgestiegen und habe ihn zu Boden gestossen. Er habe am Boden mit dem Messer
gefuchtelt, der Fahrer sei auf ihm gewesen. Vor erster Instanz schilderte der Beschuldigte
das Geschehen dann in zwei Phasen: Bei der ersten Auseinandersetzung sei der Geschädigte
nicht ausgestiegen, sondern habe nur damit gedroht und sie (den Beschuldigten und G.___)
angeschrien. Der Beschuldigte erwähnte zudem vor dem 2. April 2014 nicht, dass er in
seinem Auto einen Schreibstift geholt habe, um das Kennzeichen des Lieferwagens zu
notieren.

Der Beschuldigte führte in den ersten Einvernahmen aus, dass er mit dem Messer gefuchtelt
habe, nachdem er vom Geschädigten zu Boden gestossen worden und auf dem Rücken



gelegen sei. Er habe den Mann in diesem Moment verletzt. Anlässlich der erstinstanzlichen
Verhandlung konnte er sich dann aber daran nicht mehr erinnern und mutmasste gar, Herr
C.___ habe sich selber verletzt. Er habe dies nicht gemacht (O-G AS 80).

Der Beschuldigte machte im Weiteren widersprüchliche Aussagen zum Zeitpunkt, da er mit
G.___ dessen Portemonnaie im Auto seines Sohnes suchte. In der Einvernahme vom 5.
Februar 2014 führte er aus, dies sei gewesen, bevor der Geschädigte mit seinem
Lieferwagen herangefahren sei. Anlässlich der erstinstanzlichen Verhandlung, an welcher
der Beschuldigte ein zweiphasiges Geschehen schilderte, führte er aus, dies sei nach der
ersten Phase gewesen. Der Beschuldigte bestritt im Weiteren zuerst (vgl. Einvernahme vom
5.2.2014), zum Lieferwagen gegangen zu sein, wie dies G.___ aussagte. Am 2. April 2014
und anlässlich der erstinstanzlichen Hauptverhandlung sagte er dann aus, er sei zum
Lieferwagen gegangen, um das Kennzeichen aufzuschreiben. Schliesslich bezeichnete der
Beschuldigte als Standort, wo sich das Geschehen abspielte, neben bzw. vor der Front des
parkierten Lieferwagens (AS 333, vgl. auch Bilder Tatrekonstruktion AS 210 ff.), während
sowohl F.___ (AS 177, 179) als auch G.___ (AS 198 ff.) den Tatort zwischen dem
Lieferwagen und der angrenzenden Grasfläche bzw. zwischen dem Lieferwagen und der
Garage bezeichneten. Angesichts dieser Widersprüche kann für die Festlegung des
rechtserheblichen Sachverhalts nicht auf die Aussagen des Beschuldigten abgestellt werden.

E. 11.6
Es ist von folgendem rechtserheblichem Sachverhalt auszugehen:

E. 11.6.1
Der Beschuldigte war mit dem Schneiden von Autoteppichen bei seinem parkierten Auto
vor der Liegenschaft [ ] Nr. 13 beschäftigt. Er traf G.___, der sein Portemonnaie vermisste
und vermutete, dass sich dieses noch im PW des Sohnes des Beschuldigten befinden
könnte, da er mit diesem offenbar kurz vorher unterwegs gewesen war. G.___ und der
Beschuldigte begaben sich deshalb in Richtung des Parkplatzes in Richtung Westen (vgl.
Plan AS 295), wo der genannte PW parkiert war. In diesem Moment fuhr den beiden
Männern der Geschädigte mit seinem Lieferwagen entgegen. Dieser wollte vor die
Liegenschaft [ ] Nr. 14 fahren und dort Werbeprospekte ausladen. Beim Einbiegen auf den
Parkplatz fuhr der Geschädigte in einer Weise, dass sich die Männer bedrängt fühlten. Es
kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf sowohl der Geschädigte als
auch der Beschuldigte laut wurden und einander anschrien. Der Geschädigte führte
wiederholt aus, dass der Beschuldigte gegen ihn die Faust erhoben habe und zur Führerseite
des Fahrzeuges getreten sei. Darauf ist abzustellen, zumal der Geschädigte differenziert
aussagte und von Anfang an sich selber auch erheblich belastete. Ein Belastungseifer
hinsichtlich des Beschuldigten ist zudem nicht auszumachen. Weshalb er in Bezug auf
diesen einzelnen Aspekt falsch aussagen sollte, ist nicht erkennbar. G.___, der im Rahmen
seiner Befragungen nie darauf angesprochen wurde, hat diesen Aspekt weder bestätigt noch
verneint. Es ist vor diesem Hintergrund denkbar, dass er die drohende Geste nicht
wahrgenommen oder vergessen hat.

Der gegenüber dem Beschuldigten körperlich deutlich überlegene Geschädigte stieg im
Verlauf der verbalen Auseinandersetzung aus und schubste den Beschuldigten, so dass
dieser ein erstes Mal zu Boden fiel.

Der Geschädigte stieg darauf wieder in den Lieferwagen und parkierte diesen rückwärts vor
der Liegenschaft [ ] Nr. 14. Der Beschuldigte und G.___ setzten ihren Weg zum Parkplatz,



wo der PW des Sohnes des Beschuldigten parkiert war, fort, um nach dem Portemonnaie
von G.___ zu suchen.

Als G.___ und der Beschuldigte vom Parkplatz zurückgingen, rief der Geschädigte in
Richtung der beiden Männer ein Schimpfwort. Anlässlich der Hauptverhandlung betitelte
G.___ dieses mit «Sautürk», E.___ sprach von «du dumme Siech». Diese Frage kann
jedoch offen bleiben, weil der Beschuldigte stets aussagte, nie Schimpfwörter gehört zu
haben. Sein späteres Handeln war deshalb davon nicht beeinflusst.

Der Beschuldigte ging in der Folge zu seinem Auto, welches vor der Liegenschaft [ ] Nr. 13
parkiert war.

Der Beschuldigte sagte stets aus, dass er das Teppichmesser während der gesamten Zeit in
der Hand gehalten habe. Diese Aussage ist jedoch nicht glaubhaft. Es ist nicht einzusehen,
warum der Beschuldigte das Teppichmesser in der Hand behalten sollte, um mit G.___ zum
PW seines Sohnes zu gehen und dort nach einem Portemonnaie Ausschau zu halten. Weder
G.___ noch der Geschädigte, der in der Folge eine erste Auseinandersetzung mit dem
Beschuldigten hatte, haben in diesem Zeitpunkt in dessen Hand einen Gegenstand
festgestellt. G.___ konnte dies mit Gewissheit ausschliessen (Als sie zum Auto gegangen
seien, um das Portemonnaie zu suchen, habe A.___ 100 % nichts in der Hand gehabt). Dies
ganz im Gegensatz zur zweiten Phase, als sowohl G.___ als auch der Geschädigte
realisierten, dass der Beschuldigte etwas in der Hand trug (G.___ erkannte von hinten
«etwas Rotes», als der Beschuldigte zum Lieferwagen lief; der Geschädigte schrie kurz
darauf «weg mit dem Messer»). Entgegen den Aussagen des Beschuldigten ist deshalb
davon auszugehen, dass er zu seinem Auto zurückkehrte und dort das Teppichmesser
behändigte, dieses also vorher nicht auf sich trug. Ob er gleichzeitig einen Stift nahm, um
die Nummer des Lieferwagens zu notieren, wie dies der Beschuldigte in der Einvernahme
vom 2.4.2014 erstmals vorbrachte, kann dabei offenbleiben.

Der Beschuldigte ging in der Folge mit dem roten Teppichmesser in der Hand Richtung
Lieferwagen. Der Beschuldigte selbst räumte dies in den späteren Einvernahmen auch ein,
wobei er aussagte, er habe das Kennzeichen notieren wollen. G.___ blieb auf der Strasse
stehen (vgl. Plan AS 295: Position K). Der Beschuldigte begab sich zwischen den
Lieferwagen und das angrenzende Grasbord und verschwand damit aus dem Blickwinkel
von G.___. Dieser hörte, wie der Geschädigte zwei- bis dreimal schrie: «weg mit dem
Messer». Der Geschädigte selbst bestätigte, geschrien zu haben. Auch F.___ bestätigte,
gehört zu haben, dass jemand sagte: «leg das Messer weg». Da sich F.___ in diesem
Moment noch in seiner Wohnung aufhielt, muss dies tatsächlich laut gesagt bzw. geschrien
worden sein.

Der Geschädigte hat ■ bedrängt durch den auf ihn zukommenden und mit einem
Teppichmesser bewaffneten Beschuldigten und ohne Ausweichmöglichkeit eingeengt im
Bereich zwischen dem Lieferwagen und der Garage ■ diesen hierauf dreimal weggeschubst
und gestossen, wobei der Beschuldigte zweimal in das angrenzende Beet fiel. Dies wird
auch durch die Schmutzanhaftungen am Gesäss rechts auf der Hose des Beschuldigten
belegt (Fotoaufnahme: AS 152). Das Grasbord neben dem Platz, auf welchem der
Lieferwagen parkiert war, verläuft ansteigend, was auf den fotografischen Aufnahmen (AS
21 ■ 23, insbesondere LinkID_0482558) deutlich zu erkennen ist. Der Beschuldigte geriet
folglich, als der Geschädigten diesen von sich wegstiess, in die vom Zeugen F.___
umschriebene halb sitzende, halb liegende Position.



Anlässlich der staatsanwaltschaftlichen Einvernahme vom 26. November 2015 räumte der
Geschädigte ein, er könne dadurch, dass er den Beschuldigten geschubst habe, vielleicht
eine Vorwärtshaltung eingenommen haben. Er könne aber nicht bestätigen, dass er in einer
bedrohlichen Art über ihm gestanden sei (Z. 143 - 145 AS 338). Dies steht auch im
Einklang mit den Beobachtungen des Zeugen F.___, der ausführte, der Beschuldigte sei am
Boden gelegen und der Geschädigte habe sich über ihn gebeugt (AS 298) bzw. sei über ihm
gewesen (O-G AS 102). Auch die vom Beschuldigten gemachten Angaben stützen dies
(vgl. staatsanwaltschaftliche Einvernahme vom 5.2.2014, Z. 237 AS 278). Als
Beweisergebnis ist demnach festzuhalten, dass der Geschädigte in vorgebeugter Stellung
über dem Beschuldigten stand und versuchte, dessen Arme zu blockieren.

Die Aussage des Beschuldigten, er habe hierauf auf Türkisch um Hilfe geschrien, ist als
Schutzbehauptung zu werten, zumal diese Angabe von keinem der mehrmals befragten
Zeugen bestätigt wurde und ausgeschlossen werden kann, dass ein solcher Hilfeschrei
gänzlich unbemerkt geblieben wäre.

Der Beschuldigte führte in der Folge aus seiner halb sitzenden, halb liegenden Position
heraus mit dem Teppichmesser Armbewegungen in Richtung des Geschädigten aus,
wodurch dieser Schnittverletzungen am Hals und rechten Bein erlitt.

Nachdem dem Geschädigten die Verletzungen bereits zugeführt worden waren, kamen
zuerst E.___ und in der Folge F.___ dazu, die beide zuerst davon ausgingen, der
Beschuldigte sei das Opfer, und nahmen die Streitenden auseinander. Nach der Intervention
durch F.___ und E.___ realisierte der Beschuldigte, dass der Geschädigte verletzt war. Er
holte darauf in seiner Wohnung das Handy und telefonierte zweimal mit der Notfallstelle
Nr. 144.

Der Geschädigte bewegte sich vom Ort, wo er verletzt wurde, seitwärts entlang des
Lieferwagens zur Türe der Führerkabine, öffnete diese, nahm das dort liegende Handy und
telefonierte der Alarmzentrale der Polizei Kanton Solothurn. Aus diesem Grund sind neben
dem Lieferwagen und in der Führerkabine deutliche Blutpuren festgestellt worden (AS 94 -
96).

Der Beschuldigte versteckte bzw. entsorgte das Teppichmesser nach der Tat auf der
gegenüberliegenden Seite des Tatortes, in einem Gebüsch hinter einer kleinen Mauer des
Vorplatzes der Liegenschaft Nr. 13 (vgl. die Fotoaufnahme gemäss AS 101 sowie
vorstehende Ziff. II.7.4). Als die Polizei am Tatort eintraf, wies er diese ohne Umschweife
auf dieses Versteck hin.

E. 11.6.2
Die Auswertung der an dem Teppichmesser sichergestellten DNA-Spuren ergab ein klares
Resultat: Am Griff und Schieberegler des Messers wurde das DNA-Profil des
Beschuldigten festgestellt. Es ist denn vom Beschuldigten auch unbestritten, dass er das
Messer während der Auseinandersetzung mit dem Geschädigten in der Hand trug. Das an
der Klinge des Teppichmessers sichergestellte DNA-Hauptprofil entspricht dem
DNA-Profil des Geschädigten. Damit ist erstellt, dass der Geschädigte Spurengeber dieser
Spur ist und die Messerklinge demzufolge mit dem Geschädigten in Berührung kam. Die
Tatsache, dass gemäss IRM nicht nachgewiesen werden kann, ob es sich bei den
sichergestellten Spuren um Blut handelte, ändert daran nichts. Die Ausführungen im
Polizeibericht vom 2. August 2018, wonach Schnittverletzungen zu einem verzögerten
Blutaustritt führen und deshalb ein Messer, mit welchem solche Verletzungen zugefügt



werden, nicht zwingend Blutanhaftungen aufweisen muss, sind plausibel. Auch der
Umstand, dass der Beschuldigte als Nebenspurengeber nicht ausgeschlossen werden kann,
ändert an diesem klaren Resultat nichts. Die Nebenkomponente war nur gering ausgeprägt
und stimmte nur teilweise mit dem DNA-Profil des Beschuldigten überein. Da der
Beschuldigte mit dem Messer unbestrittenermassen in Berührung kam, ist dieses Resultat
denn auch nicht überraschend.

Gestützt auf die vom Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern durchgeführte
Auswertung der an der Klinge des Teppichmessers sichergestellten DNA-Spuren steht
damit zweifelsfrei fest, dass der Beschuldigte dem Geschädigten die Schnittverletzungen
am Hals links und am rechten Oberschenkel mit dem Teppichmesser, welches die Polizei
kurz nach der Tat sicherstellen konnte, zugefügt hat.

III. Formelles und rechtliche Subsumtion

E. 12
Mit Urteil vom 12. Februar 2018 ordnete das Amtsgericht Olten-Gösgen
Ersatzmassnahmen i.S. von Art. 237 StPO an (Deponierung des Passes beim Gericht;
regelmässige Meldepflicht bei der Polizei; Pflicht zur regelmässigen Arbeit;
Anmeldepflicht bei der Gemeinde [...]) und verfügte, der Beschuldigte sei bei Verletzung
der Auflagen in Sicherheitshaft zu nehmen (O-G AS 180 f.).

E. 13
Mit Verfügung des Präsidenten der Strafkammer vom 3. Mai 2018 wurden die
Ersatzmassnahmen im Einverständnis mit der Staatsanwaltschaft und dem amtlichen
Verteidiger des Beschuldigten für die Dauer des Berufungsverfahrens verlängert.

E. 14
Gemäss Berufungserklärung des Beschuldigten vom 4. Mai 2018 richtet sich die Berufung
gegen folgende Teile des erstinstanzlichen Urteils: -           Ziff. 1: Schuldspruch wegen
versuchter vorsätzlicher Tötung; -           Ziff. 2: Sanktion, soweit die Freiheitsstrafe von 5
½ Jahren betreffend; -           Ziff. 4: Zivilforderungen C.___ und D.___; -           Ziff. 5:
Parteientschädigung C.___; -           Ziff. 7: Verfahrenskosten.

E. 15
Mit Eingabe vom 15. Mai 2018 erklärte die Staatsanwaltschaft die Anschlussberufung. Das
Rechtsmittel richtet sich gegen Ziff. 2 des erstinstanzlichen Urteils; beantragt wird die
Ausfällung einer höheren Freiheitsstrafe.

E. 16
Von Seiten der Privatklägerschaft wurde kein Rechtsmittel ergriffen.

E. 17
Es sind damit folgende Ziffern des erstinstanzlichen Urteils in Rechtskraft erwachsen und
nicht mehr Gegenstand des Berufungsverfahrens: -      Ziff. 1: Schuldspruch wegen Fahrens
eines Motorfahrzeuges in angetrunkenem Zustand (Art. 91 Abs. 1 lit. a SVG): Der
Beschuldigte fuhr am 5. August 2015, um 21:22 Uhr, in Olten, […], in angetrunkenem
Zustand (Alkoholkonzentration von 0,64 ‰) den Personenwagen Mercedes, […] (vgl.
Erwägungen der Vorinstanz unter US 39 f.); -      Ziff. 2 lit. b: Busse von CHF 600.00,
ersatzweise Freiheitsstrafe von 6 Tagen, für die vorgenannte rechtskräftige Widerhandlung



gegen das SVG; -      Ziff. 3: Einziehung und Vernichtung sowie Herausgabe
beschlagnahmter Gegenstände; - Ziff. 6: Entschädigung des amtlichen Verteidigers, soweit
die Höhe betreffend.

E. 18
Mit Verfügung vom 2. Juli 2018 ordnete der Instruktionsrichter die Einholung eines
Berichtes beim Kriminaltechnischen Dienst der Polizei Kanton Solothurn an, welcher sich
zu den blutverdächtigen Anhaftungen auf dem sichergestellten Teppichmesser äussert. Der
entsprechende Untersuchungsbericht der Polizei datiert vom 2. August 2018.

E. 19
Mit Verfügung vom 4. Juli 2018 wurde festgestellt, dass der Beschuldigte die Auflagen
gemäss Verfügung vom 3. Mai 2018 (Ersatzmassnahmen) verletzt habe und deshalb wie
angedroht in Sicherheitshaft zu nehmen sei. Ebenso wurde er zur Verhaftung
ausgeschrieben. Mit Eingabe vom 10. Juli 2018 teilte der amtliche Verteidiger dem Gericht
mit, dass sich der Beschuldigte in der Türkei befinde.

E. 20
Am 26. September 2018 teilte das Migrationsamt des Kantons Solothurn dem
Berufungsgericht mit, dass sich der Beschuldigte per 31. Juli 2018 in die Türkei abgemeldet
habe.

E. 21
Mit Verfügung vom 5. Oktober 2018 ordnete der Vizepräsident der Strafkammer an, es sei
für die Sicherstellung der erst- und zweitinstanzlichen Verfahrenskosten der Betrag von
CHF 60'000.00 vom Freizügigkeitsguthaben des Beschuldigten bei der Pensionskasse der
H.___ AG, […], zu beschlagnahmen (Art. 263 Abs. 1 lit. b und Art. 268 Abs. 1 lit. b StPO).
Die UWP Sammelstiftung für berufliche Vorsorge, Basel, teilte mit Schreiben vom
23. Januar 2019 mit, dass das Freizügigkeitsguthaben des Beschuldigten CHF 12'266.40
betrage und überwies die Austrittsleistung mit Valuta 20. Februar 2019 der Stiftung
Auffangeinrichtung BVG, Zürich. Diese liess dem Gericht am 1. April 2019 einen Auszug
des Freizügigkeitskontos Nr. […] mit einem aktuellen Saldo von CHF 12’339.05
zukommen.

E. 22
Mit Eingabe vom 18. Juni 2019 stellte und begründete Rechtsanwalt Serge Flury im Namen
und Auftrag des Privatklägers C.___ im Berufungsverfahren die nachfolgenden Anträge
und legte seine Honorarnote ins Recht: « 1.  Die Berufung sei abzuweisen. 2.  Ziff. 1.1, Ziff.
4 lit. a sowie Ziff. 5 des Urteils des Richteramts Olten-Gösgen vom 24. Januar 2018 seien
zu bestätigen. 3.  Es sei die bei der Stiftung Auffangeinrichtung BVG liegende und
beschlagnahmte Freizügigkeitsleistung des Beschuldigten dem Privatkläger unter
Anrechnung an seine Forderungen (Genugtuung zzgl. Zins, Schadenersatz zzgl. Zins,
Parteientschädigung 1. und 2. Instanz) herauszugeben. 4.  Es sei dem Privatkläger für seine
Bemühungen ab 25. Januar 2018 eine Parteientschädigung gemäss beigelegter Kostennote
zuzusprechen. 5.  Es seien dem Beschuldigten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.»
Der Rechtsvertreter des Privatklägers wurde hierauf vom persönlichen Erscheinen an der
Hauptverhandlung dispensiert (vgl. Verfügung vom 19.6.2019).

E. 23



Die Hauptverhandlung vor dem Berufungsgericht fand am 27. Juni 2019 statt. Der
Beschuldigte, der mit Zustelldomizil bei seinem amtlichen Verteidiger gültig vorgeladen
worden war, erschien unentschuldigt nicht zur Verhandlung. II. Sachverhalt 1. Vorhalt Dem
Beschuldigten wird in Anklageschrift (nachfolgend AKS) Ziff. 1.1 folgender
Lebenssachverhalt zur Last gelegt: «
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